
   
 
 Sitzungsvorlage 44/VIII  
 Planungsausschuss (Ö)  
 

 
16.03.2011 in Lauterbourg (F) 

 
 
 
TOP 5 Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003, Fortsc hreibung des Kapitels 3.3.6 

Oberflächennahe Rohstoffe, Bereich Kies und Sand, A uswahl der Vor-
ranggebiete   

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntni s und beauftragt die Verwal-
tung, auf dieser Basis den Anhörungsentwurf zu erst ellen. 
 
 
1. Anlass 
 
Am 11.06.2008 fasste der Planungsausschuss den Aufstellungsbeschluss zur Fortschrei-
bung des Regionalplankapitels 3.3.6. Oberflächennahe Rohstoffe, Rohstoffgruppen Kies 
und Sand (Vorlage 100/VII). In der Vorlage wurde über folgende Themen informiert: 
 
• Reserven im derzeitigen Regionalplan, Konflikte mit Natura-2000 
• Wunsch nach Neuaufschlüssen, Möglichkeiten für Neuaufschlüsse prüfen 
 
• Karte der mineralischen Rohstoffe als Grundlage für die Betrachtungen 
• Umgang mit bestehenden Abbau- und Sicherungsgebieten 
• Verzicht auf Erstellung einer gesonderten Kieskonzeption 
• Erarbeitung in engem Dialog mit Gemeinden, Fachbehörden, Firmen und anderen Inte-

ressengruppen 
 
• Neuerungen im Vergleich zum Regionalplan 2003:  

• Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung 
• Berücksichtigung der Natura-2000-Kulisse 
• Kiesabbau auf Flächen mit hoher Kiesmächtigkeit lenken, nach Möglichkeiten 

suchen, deren Ausnutzung sicherzustellen 
• Festlegung von Ausschlussgebieten prüfen 

 
Mit der Vorlage Nr. 10/VIII informierte die Verwaltung den Planungsausschuss am 
17.03.2010 über den aktuellen Stand der Planung und das weitere Vorgehen. Themen wa-
ren: 
• Die Berechnung des notwendigen Flächenbedarfs: für 2x15 Jahre ist von einem Bedarf 

von etwa 300 Mio. t auszugehen. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Flächenbedarf für 
Vorranggebiete für den Abbau bzw. zur Sicherung von Rohstoffen in der Größenord-
nung von etwa 150 ha. 

• Die Vorgehensweise zur Abgrenzung und Bewertung von Vorschlägen für Vorrangge-
biete. 
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In der kommenden Sitzung des Planungsausschusses am 16.03.2011 möchte die Verwal-
tung über Ergebnisse der geführten Gespräche, und den Stand des Verfahrens informie-
ren. Dies betrifft insbesondere die Vorgehensweise und die Auswahl der Vorranggebiete.  
 
 
2. Sachstand 

Präzisierung der Flächenberechnung 

Die überschlägigen Berechnungen des Flächenbedarfs für 2 x 15 Jahre für die Sitzung 
des Planungsausschusses im März 2010 konnten inzwischen folgendermaßen präzisiert 
werden: 
 

• Berücksichtigung eines Abschlages von 10% für Flachwasserzonen 
• Berücksichtigung der Geometrie der Vorranggebiete mit Hilfe eines GIS-gestützten 

Berechnungsmodells 
• Berücksichtigung der tatsächlich nutzbaren Mächtigkeit des jeweiligen Vorrangge-

bietes 

Vorgehen 

In Anlage 1 finden Sie eine Zusammenfassung des bisherigen Vorgehens. Nachstehend 
werden die Neuerungen im Vergleich zur Vorlage Nr. 7/VIII dargestellt. 

Abstimmung der Vorschläge für Vorranggebiete 

Die abgegrenzten und bewerteten Vorschläge für Vorranggebiete (vgl. Anlage 1 Schritte 3 
und 4) wurden im Sommer 2010 mit allen betroffenen Kommunen besprochen und die 
hierdurch erhaltenen Informationen eingearbeitet. Zusätzlich wurden die abgegrenzten 
Suchräume für Neuaufschlüsse mit den Gemeinden diskutiert. Bei allen Gemeinden, die 
es wünschten, haben wir die Planung im Gemeinderat bzw. im Fachausschuss vorgestellt. 
 
Weiterhin wurde die gesamte Planung mit den Fachbehörden abgestimmt. Gespräche ha-
ben stattgefunden mit dem Wirtschaftsministerium, dem Regierungspräsidium Karlsruhe 
(Ref. 21, 52, 55 und 56), dem Landratsämtern Karlsruhe, und Rastatt, dem Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) und der Forstdirektion. Zusätzlich fand ein Ge-
spräch mit dem Industrieverband Steine und Erden statt.  
 
In Folge der Gespräche haben sich im Vergleich zur Vorlage 7/VIII an den PA folgende 
zwei Änderungen ergeben: 

• Bannwald ist nicht mehr Abwägungs- sondern Ausschlusskriterium 
• Das Abwägungskriterium „Lage in der Rheinaue“ wurde umgewandelt in „Lage im 

gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiet oder innerhalb von Flächen des 
Integrierten Rheinprogramms“  

 
Den Vorschlägen für Vorranggebiete wurden nach einem einheitlichen Raster, welches die 
Rohstoffmächtigkeit und die Konfliktdichte berücksichtigt Prioritäten zugewiesen (vgl. An-
lage 1, Tabelle 4). Wesentliches Ergebnis ist, dass mit Flächen der Prioritätsstufen 1 und 2 
der absehbare Bedarf gedeckt werden kann (vgl. nachstehende Tabelle). 
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Tabelle 1: Ergebnis der Bewertung 

Priorität Anzahl Oberfläche [ha] Volumen [t] 
1 42 Flächen 389 270.528.890 
2 80 Flächen 1041 542.565.869 
3 27 Flächen 226 86.328.694 
4 15 Flächen 171 52.359.191 
5 3 Flächen 40 21.291.631 
Gesamt 167 Flächen 1867  973.074.275 

Auswahl der Flächen am Einzelstandort 

Bereits im Regionalplan 2003 gesicherte und noch nicht ausgekieste oder im Verfahren 
befindliche Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe oder zur Sicherung von 
Rohstoffvorkommen werden in den Fortschreibungsentwurf übernommen, so fern das Mi-
nisterium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg im Rahmen des FFH-
Konsultationsverfahrens nicht festgestellt hat, dass ein Kiesabbau auf den genannten Flä-
chen den Schutz- und Erhaltungszielen eines FFH-Gebiets widerspricht (vgl. Vorlage Nr. 
7/VIII an den PA). 
 
In den verbleibenden im Regionalplan 2003 gesicherten Flächen finden sich Reserven von 
177 Mio t auf 334 ha (21 Flächen). Um die Zielgröße von 300 Mio t zu erreichen, fehlen 
damit noch 123 Mio t. Für diese müssen im Rahmen der Fortschreibung zusätzliche Vor-
ranggebiete festgelegt werden. 
 
Um zu gewährleisten, dass die ausgewählten Flächen auch realistischerweise innerhalb 
des Planungszeitraums von 30 Jahren abgebaut werden können, orientiert sich die Di-
mensionierung der ausgewählten Vorranggebiete an der bisherigen Förderleistung am je-
weiligen Standort. Hierzu werden schrittweise Flächen ausgewählt, bis die auf den ge-
wählten Flächen gewinnbaren Kiesmengen zur Sicherung des zu erwartenden Bedarfs am 
Standort ausreichen. Kriterien für die Wahl der Flächen sind die Prioritäten aus Schritt 4 
(s. Anlage 1). Im Hinblick auf eine geringe Konfliktdichte und eine möglichst geringe Flä-
cheninanspruchnahme kommen für Erweiterungen nur Flächen der Prioritäten 1 und 2 in 
Betracht. Zwischen Flächen mit gleicher Priorität entscheidet die Anzahl der betroffenen 
doppelt gewichteten Konfliktkriterien (vgl. Anlage 1, Tabelle 4). Es wurden nur Flächen 
ausgewählt, die einen direkten Anschluss an die Abbaustelle bzw. an bereits ausgewählte 
Flächen haben. 
 
Stufe Gegenstand Neue VRG  
A Für Standorte, bei denen die im Regionalplan 2003 bereits gesicherten 

Flächen zur Deckung des Bedarfs am Standort ausreichen, werden die 
restlichen Flächen am Standort gestrichen. 

 

B Für Standorte, bei denen die im Regionalplan bereits gesicherten Flä-
chen zur Deckung des Bedarfs am Standort nicht ausreichen, werden 
Flächen ausgewählt, die mit Priorität 1 bewertet wurden und bei denen 
die wenigsten doppelt gewerteten Konflikte vorliegen. So fern die in die-
ser Stufe gesicherten Flächen zur Deckung des Bedarfs am Standort 
ausreichen, werden die restlichen Flächen am Standort gestrichen. 

17 Flächen  
70 Mio t 
116 ha 

C Sind die im Regionalplan bereits gesicherten Flächen zur Deckung des 
Bedarfs am Standort gemeinsam mit den in Stufe B gewählten Flächen 
nicht ausreichend, werden die Flächen ausgewählt, die mit Priorität 2 
bewertet wurden und bei denen die wenigsten doppelt gewerteten Kon-
flikte vorliegen. 

50 Flächen  
290 Mio t 
570 ha 

Summe  67 Flächen 
360 Mio t 
686 ha 
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Ziel ist, an den Standorten so viele Flächen festzulegen, wie realistischer Weise in 30 Jah-
ren ausgekiest werden können (Zielgröße). In die Anhörung wird eine umfangreichere Flä-
chenkulisse gegeben. Einerseits soll so sichergestellt werden, dass im Verfahren noch 
Spielraum für Detailabgrenzungen und die Einzelfallbetrachtung gegeben ist. Andererseits 
erfolgt an Standorten, an denen die Flächen im Hinblick auf die genannten Kriterien 
gleichwertig sind vorerst noch keine weitere Auswahl. Die endgültige Auswahl zwischen 
ansonsten gleichwertigen Flächen erfolgt nach der Anhörung im Rahmen der Einzelfallbe-
trachtung.  
 
Durch das dargestellte Vorgehen wird es Standorte geben, an denen keine (ausreichen-
den) Vorranggebiete für die nächsten 30 Jahre festgelegt werden. Als Ausgleich hierfür 
sollen an Standorten, die aus raumordnerischer Sicht für einen Kiesabbau besonders ge-
eignet sind, über den Bedarf von 30 Jahren hinaus Flächen für den Rohstoffabbau gesi-
chert werden. Hierfür kommen Standorte mit einer überdurchschnittlichen Mächtigkeit von 
über 40 Metern und mit umfangreichen konfliktarmen Optionen für die Erweiterung in Be-
tracht. Sie dürfen keine doppelt gewichteten Konflikte aufweisen und müssen einen orts-
durchfahrtsfreien Anschluss an die Autobahn haben. Hier sollen ca. 30% mehr Flächen 
gesichert werden, damit auch in der Gesamtbilanz der regionale Bedarf gedeckt werden 
kann. Dies betrifft in der Region insgesamt vier Standorte (vgl. Tabelle 2). 
 
6717-2 Kronau, Heidelberger 

6717-9 Bad Schönborn, Philipp 

7015-4 Durmersheim, Stürmlinger 

7114-3 Iffezheim, Kern 
Tabelle 2: raumordnerischer Sicht für einen Kiesabb au besonders geeignete Standorte 

 
Anhand der Erkenntnisse aus der Anhörung werden die Vorranggebiete für den Satzungs-
beschluss auf den der Teilfortschreibung zugrunde gelegten Bedarf von 300 Mio t redu-
ziert. 

Ergebnis 

Das Ergebnis der Auswahl ist in Anlage 2 dargestellt. Insgesamt ergeben sich für den An-
hörungsentwurf 67 Flächen mit 686 ha Fläche, auf denen 360 Mio t Kies gewonnen wer-
den könnten. Ihre durchschnittliche Mächtigkeit beträgt 40m. Von ihnen liegen 21 in Natu-
ra-2000-Gebieten, 26 in Wasserschutzgebieten Zone IIIA und B und 4 in Landschafts-
schutzgebieten. Insgesamt 4 Standorte erhalten keine weiteren Erweiterungsmöglichkei-
ten, 5 weitere Standorte werden nach jetzigen Berechnungen ihre Grenzen vor Ablauf des 
Planungshorizonts von 30 Jahren erreichen.  

Tieferbaggerungspotenziale 

An einem guten Dutzend der Abbaustellen gibt es Hinweise auf Tieferbaggerungsmöglich-
keiten. Dadurch können zusätzliche Kies- und Sandmengen in der Größenordnung von 40 
Mio t erschlossen werden. Die gewinnbaren Mengen werden bis zum Anhörungsbeschluss 
in Abstimmung mit dem LGRB und der Industrie präzisiert und so weit möglich bei der Di-
mensionierung der Vorranggebiete berücksichtigt. Häufig besitzen Standorte mit hohen 
Mächtigkeiten und geringen Konflikten umfangreiche Tieferbaggerungspotenziale. 

Umgang mit Natura 2000 Gebieten 

Von den Flächen, die als Vorranggebiete in den Anhörungsentwurf aufgenommen werden 
sollen, liegen 21 innerhalb von Natura 2000 Gebieten. Für sie muss geprüft werden, ob 
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der Rohstoffabbau geeignet ist, die Schutz- und Erhaltungsziele des Gebietes zu beein-
trächtigen. In der Regel wird hier zunächst überschlägig geprüft, ob eine erhebliche Beein-
trächtigung ausgeschlossen werden kann (FFH-Vorprüfung, kurz FFH-VoP). Ist dies der 
Fall, kann das Vorranggebiet im Regionalplan festgelegt werden. Ist dies nicht der Fall, ist 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) notwendig.  
 
Aussagen zu einer FFH-Verträglichkeit eines Kiesabbaus auf konkreten Vorranggebieten 
hat der Regionalverband bereits im Rahmen der Erklärung des Ministeriums für Ernährung 
und Landlichen Raum im Rahmen seiner Stellungnahme zum Konsultationsverfahren zur 
FFH-Nachmeldung im Jahr 2004 erhalten. Weiterhin hat das Regierungspräsidium Karls-
ruhe, Referat 56, die möglichen Vorranggebiete und Suchräume hinsichtlich ihrer generel-
len Verträglichkeit mit den Ansprüchen und Zielen des Naturschutzes überprüft und mit 
Schreiben vom 12.08.2010 Rückmeldung gegeben. Zusätzlich wird die Verwaltung bis zur 
Vorlage des Anhörungsentwurfs prüfen, ob für die vorgeschlagenen Vorranggebiete, die in 
Natura-2000-Gebieten mit abgeschlossener Bestandsaufnahme für die Managementpläne 
liegen, sich mit kartierten Arten und Lebensraumtypen der Natura-2000-Gebiete über-
schneiden.  
 
Das weitere Vorgehen insbesondere im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(FFH-VP) wird die Verwaltung mit den Naturschutzbehörden abstimmen. 

Artenschutz 

Für Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und für Europäische Vo-
gelarten besteht ein Tötungs- und Störungsverbot sowie ein Verbot, deren Standorte (bei 
Pflanzen) bzw. Fortpflanzungs- und Ruhestätten (bei Tieren) zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören (§ 44 BNatSchG). Derzeit klärt die Verwaltung mit der Naturschutz-
verwaltung, wie die Berücksichtigung der Bestimmungen bei der Regionalplanfortschrei-
bung mit vertretbarem Aufwand sicher gestellt werden kann.  

Umgang mit Konflikten mit Wasserschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten 

Von den Flächen, die als Vorranggebiete in den Anhörungsentwurf aufgenommen werden 
sollen, liegen 26 innerhalb von Wasserschutzgebieten und 4 innerhalb von Landschafts-
schutzgebieten. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wird mit den Landratsämtern ge-
klärt, ob sie für diese Gebiete eine Befreiung in Aussicht stellen können (vgl. Schritt 6 in 
Anlage 1, Tabelle 1). Dies ist Voraussetzung dafür, dass in diesen Schutzgebieten Festle-
gungen für den Kiesabbau möglich sind. 

Ausschlussgebiete 

Zur Lenkung des Rohstoffabbaus auf aus regionalplanerischer Sicht geeignete Flächen 
werden außerdem Ausschlussgebiete festgelegt. In diesen Gebieten wird die Gewinnung 
von Kies und Sand ausgeschlossen. Als Ausschlussgebiete kommen folgende Flächen in 
Betracht  
 

• Flächen mit einer Rohstoffmächtigkeit unter 20m,  
• Regionalplanerisch abgestimmte Bereiche für die Siedlungserweiterung gemäß 

Regionalplan 2003,  
• Flächen des Integrierten Rheinprogramms sowie gesetzlich festgesetzte Über-

schwemmungsgebiete und  
• Böden aus der digitalen Flurbilanz mit dem Status Vorrangflur 1. 
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Umgang mit Neuaufschlüssen 

Der Bedarf an Kies und Sand für die nächsten 30 Jahre kann mit Erweiterungen ver-
gleichsweise konfliktarm und Flächen sparend gedeckt werden. Eine Lenkung des Roh-
stoffabbaus auf Flächen mit hohen Mächtigkeiten gelingt ebenfalls durch Erweiterungen. 
Neuaufschlüsse hingegen sind mit umfangreichen Eingriffen in den Naturhaushalt, insbe-
sondere in den Grundwasserhaushalt verbunden, und die Flächeninanspruchnahme ist 
zunächst höher. Bestehende Werksanlagen können bei Erweiterungen weiterhin genutzt 
werden. In der Regel ist durch die gewachsenen Strukturen von einer höheren Akzeptanz 
auszugehen, eine Verschlechterung des Wohnumfelds beispielsweise durch zusätzlichen 
Transportverkehr ist nicht zu befürchten. Auch der Einfluss auf das Grundwasser ist bei 
Erweiterungen geringer als bei Neuaufschlüssen. Aus diesem Grund wird in der Fort-
schreibung auf die Festlegung von Neuaufschlüssen verzichtet. 
 
 
3. Position   
 
Die Verwaltung erstellt auf der Basis der vorgestellten Flächen den Anhörungsentwurf mit 
Umweltbericht. Eine Beschlussfassung ist für die Sitzung des Planungsausschusses am 
11.05.2011 vorgesehen.  
 
Im Hinblick hierauf sind folgende Schritte erforderlich: 

• Abstimmung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts (Scoping)  
• Erstellung des Umweltberichts  
• Klärung der FFH-Verträglichkeit und des Umgangs mit evtl. erforderlichen FFH-

Verträglichkeitsprüfungen 
• Klärung zum Umgang mit den Bestimmungen des Artenschutzes 
• Klärung zu den Befreiungslagen für Wasser- und Landschaftsschutzgebiete 
• Differenzierung zwischen Abbau- und Sicherungsbereichen 

 
Nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit erarbeitet die 
Verwaltung einen Entwurf für den Satzungsbeschluss zur Vorberatung im Planungsaus-
schuss. Diese wird voraussichtlich Ende 2011 stattfinden.  
 
 
 

- Der Verbandsdirektor - 
 

 



Anlage 1 
zu Vorlage Nr. 44/VIII 
an den PA 
 

 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003, Fortschreibung des Kapitels 3.3.6 Ober-
flächennahe Rohstoffe, Bereich Kies und Sand, Auswahl der Vorranggebiete, 
Darstellung des bisherigen Vorgehens 
 

Überblick über das Vorgehen für Erweiterungen und Neuaufschlüsse 
Grundlage für die Abgrenzung der Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe ist eine umfassende raumplanerische Abwägung zwischen der Eignung 
der Fläche für den Rohstoffabbau und den konkurrierenden Nutzungsansprüchen 
sowie anderen öffentlichen Belangen. Als Vorranggebiete werden Flächen festgelegt, 
die vergleichsweise geringfügige Beeinträchtigungen anderer Nutzungen erwarten 
lassen. Bei Flächen mit höherer Rohstoffmächtigkeit wird ein höheres Konfliktpoten-
tial akzeptiert. 
 
Für eine Erweiterung kommen Abbaustellen in Betracht, die derzeit (Stand: 
01.03.2011) in Betrieb sind. Die Erweiterung stillgelegter Standorte kommt nur in Be-
tracht, so fern sie in einem Suchraum für Neuaufschlüsse liegen. Die Erweiterung 
stillgelegter Standorte ist damit nur in Bereichen möglich, die den Kriterien für Neu-
aufschlüsse genügen. 
 
Ein Neuaufschluss liegt vor, wenn ein neuer Wasserkörper geschaffen wird. Diese 
Einstufung ändert auch die eventuelle Nutzung bestehender Kiesabbauanlagen in 
der Nähe des Neuaufschlusses nicht. 
 
Das Vorgehen für Erweiterungen und Neuaufschlüsse unterscheidet sich teilweise 
(vgl. Tabelle 1). Identisch sind der erste Schritt und die drei letzten Schritte.  
 
Tabelle 1: Vorgehen für Erweiterungen und Neuaufschlüsse 

Vorgehen für Erweiterungen Vorgehen für Neuaufschlüsse  
1. Genereller Ausschluss von Flächen  

• ohne abbauwürdige Rohstoffvorkommen (= keine Eignung) 
• anhand von Nutzungen, die Rohstoffabbau faktisch ausschließen (Sied-

lung, Verkehrsflächen etc.) (= keine Eignung) 
• anhand von gesetzlichen Einschränkungen, die nicht oder nur sehr 

schwierig zu überwinden sind (= Ausschlusskriterien) 
Auf diesen Flächen scheidet ein Kiesabbau aus. Die verbleibenden Flächen bilden 
die Suchräume für die weitere Betrachtung. 
 2. Zusätzlicher Ausschluss von Flächen 

• mit einer nutzbaren Rohstoff-
mächtigkeit < 40m, oder 

• bei denen eine Befreiungslage 
hergestellt werden müsste oder 
bei denen eine Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung erforder-
lich wäre, oder 
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• die in der Rheinaue liegen. 
Die verbleibenden Flächen bilden die 
Suchräume für die weitere Betrachtung. 

2. Ausschluss von Suchräumen, die 
kleiner als 2 ha sind. 

3. Ausschluss von Suchräumen, die 
kleiner als 30 ha sind und Ausschluss 
von Suchräumen, die schmaler als 
600m sind. 

3. Abgrenzung von möglichen Vorrang-
gebieten im Anschluss an bestehen-
de Abbaustellen im Hinblick auf eine 
sinnvolle Abbaugeometrie und mög-
lichst geringes Konfliktpotenzial. 

4. Ausschluss von Suchräumen, von 
denen kein ortsdurchfahrtsfreier 
Transport zur Autobahn oder keine 
Schiffsverladung möglich sind. 

4. Priorisierung der möglichen Vorrang-
gebiete durch Verschneidung von 
Konfliktdichte und Rohstoffmächtig-
keit 

 

5. Ausschluss von Flächen geringer Pri-
orität  
Auswahl der Flächen am Einzel-
standort 

 

6. Für Flächen, für die ein gesetzlicher 
Schutz besteht (z.B. WSG, LSG, 
FND, Kulturdenkmale), stellt die zu-
ständige Behörde die Befreiungslage 
fest. Ist dies nicht möglich, werden 
sie im weiteren Verlauf nicht mehr be-
trachtet. 

 

7. Für Natura-2000-Flächen wird die 
Erforderlichkeit einer Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung geprüft (Vor-
prüfung). Ist eine Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich, 
wird diese durchgeführt. Ist eine Ver-
träglichkeit mit den Zielen von Natu-
ra-2000 nicht gegeben, werden die 
Flächen im weiteren Verlauf nicht 
mehr betrachtet. 

 

8. Differenzierung zwischen Abbau- und Sicherungsgebieten 
9. Einzelfallbetrachtung (kleinräumig oder selten auftretende Kriterien) 
10. Schlussabwägung 

1. Schritt (Erweiterung und Neuaufschluss): genereller Ausschluss von Flächen 
In diesem Schritt werden Flächen ermittelt, auf denen faktisch oder rechtlich kein 
Kiesabbau möglich ist. Zum einen sind dies Flächen ohne abbauwürdige Rohstoff-
vorkommen (RPF-LGRB 2007 und 2008), sowie Flächen mit Nutzungen, die Roh-
stoffabbau faktisch ausschließen einschließlich gesetzlicher Abstandsregelungen. 
Diese Flächen sind für den Rohstoffabbau ungeeignet (vgl. Tabelle 2). Zum anderen 
sind dies Flächen mit gesetzlichen Einschränkungen, die nicht oder nur sehr schwie-
rig zu überwinden sind (vgl. Tabelle 3). Die gewählten Kriterien lassen i.d.R. keinen, 
allenfalls einen sehr geringen planerischen Abwägungsspielraum zu. Eine Nutzung 
für den Rohstoffabbau hätte schwerwiegende Konflikte zur Folge. Alle Kriterien ste-
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hen als öffentlicher Belang dem Rohstoffabbau entgegen. Die abgegrenzten Flächen 
werden daher bei der weiteren Suche nach Vorranggebieten ausgeschlossen.  
 
Tabelle 2: keine Eignung 

Keine Eignung Begründung 
Keine abbauwürdigen Kiesvorkommen Kiesabbau nicht möglich 
Fließgewässer 1. Ordnung einschließlich 
eines Mindestabstandes von 50m 

Begründung für Mindestabstand: LfU 
(2004:40) 

Fließgewässer 2. Ordnung mit einer Brei-
te größer als 6m einschließlich eines 
Mindestabstandes von 20m 

Begründung für Mindestabstand: LfU 
(2004:40) 

Siedlungsgebiete einschließlich eines 
Mindestabstandes von 20m 

Begründung für Mindestabstand: LfU 
(2004:40) 

Hochwasserdämme einschließlich eines 
Mindestabstandes von 39m 

Begründung für Mindestabstand: LfU 
(2004:40) 

Bundesautobahn einschließlich eines 
Mindestabstandes von 40 m  

Anbauverbot gemäß § 9 I Bundesfern-
straßengesetz, LfU (2004:40) 

Bundes-, Landes- und Kreisstraße ein-
schließlich eines Mindestabstandes von 
20 m  

Anbauverbot gemäß § 9 I Bundesfern-
straßengesetz und § 22 I Straßengesetz 
B.-W.; LfU (2004:40) 

Einrichtungen für Freizeit und Erholung 
einschließlich eines Puffers von 20m 

Bestandsschutz, Begründung für Puffer: 
LfU (2004:40) 

Schienenstrecke einschließlich eines 
Mindestabstandes von 20m  

Freihaltung der Verkehrstrasse und ei-
nes Abstandes von 20 m gemäß LfU 
(2004:40) 

 
Tabelle 3: Ausschlusskriterien 

Ausschlusskriterien Begründung 
Naturschutzgebiet  Zerstörungen bzw. Beeinträchtigungen 

sind gemäß §  23 II BNatSchG nicht zu-
lässig. 

Flächenhaftes Naturdenkmal Zerstörungen bzw. Beeinträchtigungen 
sind gemäß § 28 II BNatSchG nicht zu-
lässig. 

Bannwald Rohstoffabbau ist laut Einzelverordnun-
gen verboten. 

Wasserschutzgebiet Zone 1 und 2 Gemäß Verordnungsmuster der VwV-
WSG, § 8 Nr.2 ist das oberirdische Ge-
winnen von Steinen und Erden in Was-
serschutzgebieten verboten. 

2. Schritt (Erweiterung): Ausschluss von Suchräumen, die kleiner als 2 ha sind 
Von den verbleibenden Flächen wurden die ausgeschlossen, die kleiner als 2 ha 
sind.  

3. Schritt (Erweiterung): Abgrenzung von möglichen Vorranggebieten im Anschluss an 
bestehende Abbaustellen im Hinblick auf eine sinnvolle Abbaugeometrie und mög-
lichst geringes Konfliktpotenzial 
In diesem Schritt wurden mögliche Vorranggebiete im Hinblick auf eine weitere Be-
trachtung abgegrenzt. Die Flächen grenzen direkt an bestehende, in Betrieb befindli-
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che Abbaustellen. Ziele waren eine sinnvolle Abbaugeometrie und ein möglichst ge-
ringes Konfliktpotenzial. Die optimale Abbaugeometrie ist eine Kreisform. Bei dieser 
Form können Verluste durch Böschungen möglichst gering gehalten werden und 
damit kann möglichst viel Material im Vergleich zur beanspruchten Fläche gewonnen 
werden. Diese Form ist auch aus limnologischer Sicht optimal, da sie die Durchmi-
schungsfähigkeit des Baggersees positiv beeinflusst (Hoppe und Schnurr 2007: 5). 
Die einzelnen Erweiterungen sind für sich genommen plausibel. 
 
Zusätzlich wurden die im Regionalplan 2003 festgelegten Schutzbedürftigen Berei-
che für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und die Bereiche zur Sicherung von 
Rohstoffvorkommen, die noch nicht abgebaut, konzessioniert oder im Verfahren sind 
und bei denen im Konsultationsverfahren zur Festlegung der Natura 2000 Kulisse 
nicht festgestellt wurde, dass ein Abbau den Schutz- und Erhaltungszielen eines 
FFH-Gebietes widerspricht, in die Betrachtung einbezogen. 
 
In gleicher Weise wurde mit den vom Industrieverband Steine und Erden Baden-
Württemberg e.V. (Iste) am 10.11.2009 überreichten Vorschlägen für Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete verfahren, so fern sie in Suchräumen gemäß Schritt 1 und 2 lie-
gen und über die Vorschläge vom Regionalverband eingebrachten Flächen hinaus-
gehen. 

4. Schritt (Erweiterung): Priorisierung der möglichen Vorranggebiete durch Verknüp-
fung von Konfliktdichte und Rohstoffmächtigkeit 
Innerhalb der 167 möglichen Vorranggebiete wird das Konfliktpotenzial anhand der in 
Tabelle 4 genannten Kriterien ermittelt und mit der Rohstoffmächtigkeit verknüpft 
(Tabelle 5). Das Ergebnis sind Prioritäten von 1 bis 5. Je geringer der Zahlenwert, 
desto höher die Priorität. Flächen mit der Priorität 1 wurden beispielsweise im weite-
ren Verlauf vorrangig geprüft. 
 
Zur Ermittlung der Konfliktdichte werden die in der jeweiligen Fläche vorkommenden 
Kriterien addiert. Hierbei wird zwischen zwei Stufen unterschieden. Kriterien, die 
großflächig ausgebildet sind und denen eine gesetzliche Einschränkung des Roh-
stoffabbaus zugrunde liegt, sowie Kriterien, denen aus planerischer Sicht eine hohe 
Bedeutung zugemessen wird, werden doppelt gewichtet, die anderen Kriterien ein-
fach. 
 
Mögliche Vorranggebiete an Seen, bei denen durch eine Erweiterung eine Verbesse-
rung der Selbstreinigungskraft nach Beendigung des Abbaus zu erwarten ist (Einstu-
fung der Eignung aus limnologischer Sicht als „vorteilhaft“), führten zu einer Minde-
rung der Konfliktdichte um einen Punkt.  
 
Tabelle 4: Auswahl der Kriterien 

Abwägungskriterien Faktor

Schutzgut Arten und Biotope 
 

FFH-Gebiete 2 
Vogelschutzgebiete 2 
Schonwälder 2 
Gesetzlich geschützte Biotope  1 
Boden als Standort für die natürliche Vegetation 1 
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Schutzgut Wasser 
 

Wasserschutzgebiete Zone IIIA und B 2 
Lage im gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiet oder innerhalb 
von Flächen des Integrierten Rheinprogramms 

1 

Eignung aus limnologischer Sicht  1 
Filter und Puffer für Schadstoffe und Schutzfunktion der Deckschicht 1 

Schutzgut Mensch und Erholung 
 

Landschaftsschutz-gebiete 2 
Gesetzliche Erholungswälder 1 
Verkehrsbelastung 2 

Schutzgut Boden 
 

Hohe und sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit  1 
Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte 1 

Kultur- und Sachgüter 
 

Hochspannungs-, Gas- und Ölleitungen 1 

Nutzungsinteressen 
 

Eignung für die Siedlungserweiterung einschließlich eines Puffers von 50m 
(Regionalplanerisch abgestimmte Bereiche für Siedlungserweiterung) 

2 

Vorbehaltsgebiete für Photovoltaikanlagen 2 
Vorrangflur 1 (digitale Flurbilanz) 1 
 
Tabelle 5: Prioritäten für die Berücksichtigung bei der Auswahl der Vorranggebiete 

Mächtigkeit / 
Konfliktwert 

Hoch (>= 
40m) 

Mittel (20-
<40m) 

Gering 
(<20m) 

Gering (0-3) 1 2 3 
Mittel (4-6) 2 3 4 
Hoch (7-12) 3 4 5 

Schritte 5-7 
s. Vorlage 

2. Schritt (Neuaufschluss): Zusätzlicher Ausschluss von Flächen 
Neuaufschlüsse bieten die Möglichkeit, den Rohstoffabbau in die am besten geeig-
neten Flächen zu lenken. Dies sind zum einen Flächen mit einer hohen Mächtigkeit. 
Im Hinblick auf eine möglichst effiziente Ausnutzung der Flächen sollte die Tiefe von 
Neuaufschlüssen über der durchschnittlichen Tiefe von Kiesgruben in der Region 
liegen. Die Effizienz, die durch möglichst tiefe Kiesgruben erreicht werden kann, sei 
an folgendem Beispiel verdeutlicht: 
 
Bei einem kreisrunden See mit 30 ha Seefläche können bei 40m Tiefe 1,6 Mio m³ 
(2,9 Mio t) mehr Kies gewonnen werden im Vergleich zu 30m Tiefe. Für einen gro-
ßen Betrieb mit 500.000t Jahresförderung sind dies 6 Jahre zusätzliche Laufzeit. Bei 
40 ha Seefläche beläuft sich die zusätzliche Ausbeute auf 2,4 Mio m³ oder 4,3 Mio t. 
Für den oben genannten Beispielbetrieb würde sich die Laufzeit damit um 8,5 Jahre 

5 



verlängern. Die zusätzliche Menge, die durch die 10m tiefere Grube gefördert wer-
den kann, beläuft sich auf knapp ¼ (23,5% bei 30 ha Seefläche bzw. 24,5% bei 40 
ha Seefläche) der gesamten Ausbeute. 
 
Die durchschnittliche Tiefe der Kiesgruben in Betrieb in der Region liegt bei 34 Me-
tern. Da die Informationen über die Rohstoffmächtigkeit in 10m-Abständen aufgelöst 
vorliegen, werden Flächen mit einer Rohstoffmächtigkeit kleiner als 40 Meter im wei-
teren Verlauf für Neuaufschlüsse nicht betrachtet. Grundlage sind hier die Kiesmäch-
tigkeitskarten der Karten der mineralischen Rohstoffe (RPF-LGRB 2007 und 2008b). 
 
Auch aus limnologischer Sicht ist beim Nassabbau eine Vertiefung einer flächenhaf-
ten Ausdehnung vorzuziehen, so fern die geologischen, hydrochemischen und limno-
logischen Gegebenheiten dies zulassen (LfU 2004: 31, 37). Dies liegt zum einen an 
der Austauschrate des Baggerseewassers mit dem Grundwasser: Ein See mit großer 
Fläche weist im Vergleich zu einem See mit kleiner Fläche eine deutlich höhere Aus-
tauschrate mit dem Grundwasser auf. Abhängig von der Seetiefe jedoch ändert ein 
See seine Austauschrate mit dem Grundwasser nur relativ wenig (LfU 2004: 26). 
Auch auf die Einzugsgebietsbreite und –tiefe des Grundwassers wirkt sich die Aus-
kiesungstiefe nur geringfügig aus (LfU 2004: 27). 
 
Zum anderen sollen Neuaufschlüsse nur in Bereichen möglich sein, bei denen keine 
gesetzlichen Konflikte ausgeräumt werden müssen. Daher scheiden bei der weiteren 
Betrachtung Flächen aus, bei denen eine Befreiungslage hergestellt werden müsste 
(z.B. WSG, LSG) oder in denen eine Natura-2000-Vorprüfung oder –
Erheblichkeitsprüfung erforderlich wäre. 
 
Weiterhin scheiden Flächen aus, die in der Rheinaue liegen. Als Rheinaue gelten alle 
Flächen, die innerhalb der Kulisse des Integrierten Rheinprogrammes liegen, bei de-
nen also eine regelmäßige Überflutung durch den Rhein aktuell gegeben oder zu-
künftig geplant ist. Durch die regelmäßige Überflutung sind Seen in der Rheinaue 
sehr nährstoffreich. Je mehr Nährstoffe sich anreichern, um so höher ist die Gefahr, 
dass in der Tiefe sauerstoffarme Wasserschichten entstehen können, da für Minera-
lisierungsprozesse Sauerstoff verbraucht wird. In diesen können sich zudem giftige 
Stoffe bilden, die das Leben im Baggersee gefährden (LfU 2004: 39, Hoppe und 
Schnurr 2007: 3). 

3. Schritt (Neuaufschluss): Ausschluss von Suchräumen, die kleiner als 30 Hektar 
sind und die schmaler als 600m sind 
Neuaufschlüsse sollten eine langfristige Lösung für den Rohstoffabbau darstellen. 
Daher ist eine Mindestgröße von 30 Hektar erforderlich. Bei einer für die Region 
durchschnittlichen Förderrate von 300.000t/Jahr würden die Vorräte bei 40m Abbau-
tiefe für knapp 50 Jahre ausreichen, bei einer überdurchschnittlichen Förderung von 
500.000t/Jahr würden die Vorräte für 30 Jahre ausreichen.  
 
Außerdem sollte deren Geometrie so gewählt werden, dass eine effiziente Ausnut-
zung der Mengen und ein Erreichen der maximal nutzbaren Tiefe möglich ist. Ein 
kreisrunder, 30 ha großer See hat einen Radius von 310m. Daher ist eine Mindest-
breite von rund 600 Metern erforderlich. 
 
Suchräume, die kleiner als 30 Hektar sind oder die schmaler als 600 Meter sind, 
kommen im weiteren Verlauf für Neuaufschlüsse nicht in Betracht.  
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4. Schritt (Neuaufschluss): Ausschluss von Suchräumen, von denen kein ortsdurch-
fahrtsfreier Transport zur Autobahn oder keine Schiffsverladung möglich sind 
Um die Verkehrsbelastung gering zu halten, kommen für Neuaufschlüsse nur Flä-
chen in Betracht, bei denen ein ortsdurchfahrtsfreier Transport zur Autobahn oder 
eine Schiffsverladung möglich ist. Die anderen Suchräume werden von der weiteren 
Betrachtung ausgeschlossen. 
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